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Nichts als Zollerhöhungen. — Wie «ernst» die Liberali-
sierung des Warenverkehrs in verschiedenen Ländern ge-
nornmen wird, zeigt erneut das Beispiel Norwegen. Dieses
Land hat sich kürzlich 'bereit erklärt, seine Einfuhr von
Textilwaren weitgehend zu liberalisieren. Um aber vor
unerwünschten Ueberraschungen geschützt zu sein, wurde
gleichzeitig eine beträchtliche Erhöhung der Zölle für sol-
che Waren eingeführt. Was die eine iHand gibt, nimmt die
andere wieder weg! Oft sind aber Zolilerhöhungen für den
Export von viel weittragenderer Bedeutung als Einfuhr-
beschränkungen aus Devisengründen. Es ist nämlich viel
schwieriger, gegen hohe Zollansätze anzukämpfen als für
die Einfuhr gewisse Erleichterungen zu erhalten, weil die
schweizerische Hauptwaffe nicht in der Gewährung von
Zollerleichterungen, sondern in der freien Einfuhr der
meisten ausländischen Waren liegt.

Auch Aegypten, das vor kurzem auf die Diskriminierung
der «less essentials» verzichtet hat, errichtete an Stelle
einer Devisen- eine Zollmauer, die noch schwerer zu über-
steigen sein wird. Dänemark hat sich ebenfalls das Recht
ausbedungen, an Stelle eines Gewichtiszölles einen Wert-
zoll einzuführen, der starke Mehrbelastungen gegenüber
dem bisherigen Zustand bringt.

Der neue deutsch-schweizerische Zollvertrag rief im
Textilsektor ebenfalls nicht überall Begeisterung hervor.
Wenn es auch im großen und ganzen gelungen ist, einen
tragbaren Kompromiß zu finden, so ist doch nicht zu ver-
gessen, daß die neuen Zölle gegenüber bisher zum Teil be-
trächtliche Erhöhungen mit sich bringen, welche das Ge-
schäft mit Deutschland nicht erleichtern werden.

Immer mehr spielen die Zölle im gegenseitigen Waren-
verkehr eine große Rolle und es ist deshalb zu begrüßen,

daß im Jahr 1952 auch mit Frankreich Zollverhandlungen
aufgenommen werden, die es vielleicht ermöglichen —
ähnlich wie im Zollvertrag mit Deutschland —, gewisse
Erleichterungen für die Ausfuhr von Textilien zu erzielen.

Erneute Ueberwachung der Ausfuhr. — Wir haben schon
öfters auf die Stellung der Schweiz innerhalb der Euro-
päischen Zahlungsunion und auf die in letzter Zeit starke
Beanspruchung unserer Kreditquote hingewiesen. Nach-
dem sich erwiesen hat, daß unsere Gläubigerposition —
nicht zuletzt durch unerwünschte Geschäfte — stark ge-
fördert wurde, blieb nichts anderes übrig, als die Ausfuhr
nach den wichtigsten Ländern mit einseitiger Zahlungs-
bilanz zu überwachen. Nicht zuletzt sollen diejenigen
Geschäfte verhindert werden, die nur der Ausnützung von
Kursdifferenzen zwischen Dollar- und andern Währungen
dienen, aber auf dem Rücken unserer Quote getätigt wer-
den.

Da aber die Textilindustrie am Exportboom keineswegs
beteiligt ist, darf sie mit Recht verlangen, daß die an und
für sich verständlichen Maßnahmen, welche eine allzu
rasche Ausnützung unserer der Zahlungsunion eingeräum-
ten Kreditquote verhindern sollen, die Ausführmöglich-
keiten von Textilien im besondern nicht behindern. Es
wird sich Gelegenheit bieten, in der nächsten Nummer
der «Mitteilungen» noch näher auf die am 1. Februar 1952

in Kraft getretenen Ausfuhrüberwachungs - Vorschriften
zurückzukommen.

Stabilisierung der Rohseidenpreise? — Die an den inter-
nationalen Seidenkongressen in Paris, New York und Lon-
don an die Japaner gerichteten Empfehlungen verlangten



22 MITTEILUNGEN UBER TEXTIL-INDUSTRIE

eine Stabilisierung der Seidenpreise innerhalb vernünfti-
ger Grenzen. Wie an anderer Stelle der «Mitteilungen»
dargelegt wird, soll dieser Wunsch nun Wirklichkeit wer-
den. Leider sind jedoch die in Aussicht genommenen
Preisgrenzen im japanischen Stabilisierungs-Gesetz nicht
erwähnt. Alles wird aber davon abhängen, ob die festzu-
legenden Höchst- und Mindestpreise der jeweiligen Markt-
läge angepaßt und die zugelassenen Schwankungen nicht
allzu groß sind. Japanischen Berichten ist zu entnehmen,
daß man sich mit dem Gedanken trägt, eine Preis-Schere
bis zu 40 Prozent zu bewilligen, was u. E. eine zu große
Bewegungsfreiheit bietet und die Gefahr in sich schließt,
daß die Preisstabilisierung trotz allen gesetzlichen Grund-
lagen toter Buchstabe bleibt. Warten wir aber die offiziel-
len japanischen Mitteilungen ab, bevor über einem Projekt
der Stab gebrochen wird, das man in allen Seide verarbei-
tenden Ländern gern verwirklicht sähe.

Auch ein Weg um Geld zu erhalten. — Verschiedene
Vereine von St. Moritz haben den eigenartigen Beschluß
gefaßt, ihren Mitgliedern zu empfehlen, von den Faktura-
Beträgen der Lieferanten ein Prozent in Abzug zu bringen,
um auf diese Weise Geld für die Organisation von Sport-
anlässen zu erhalten. Es ist den St.-Moritzern wirklich zu-
gute zu halten, daß ihre Idee originell ist, insbesondere,
weil Firmen, die sich nicht an der «Solidaritäts-Aktion»
beteiligen, auf eine schwarze Liste gesetzt werden sollen.

Man muß sich aber einmal vorstellen, was für ein Chaos
entstehen würde, wenn jede Gemeinde oder irgend welche
Vereine sich ihrer Geldsorgen so zu entledigen suchten,
daß den Lieferanten ein in Prozent ausgedrückter Fak-
tura-Abzug zugemutet wird. Dieses Vorgehen ist ohne
Zweifel verwerflich und mit gesunden kaufmännischen
Regeln nicht vereinbar. Kein Gericht dürfte im übrigen
eine derart einseitige Aenderung eines Kaufvertrages
schützen.

5£an<?{e(«$wacArieAten

Handelspolitische Notizen. — Die neue deutsche Freiliste
brachte für den Export von Textilien gewisse Erleichte-
rungen, indem neben den Garnen nun auch Seiden-,
Rayon- und Zellwollgewebe liberalisiert sind, soweit es
sich nicht um bedruckte Stoffe handelt. Baumwollfein-
gewebe und Wollgewebe wurden leider nicht in die Frei-
liste aufgenommen. Das neue deutsche Einfuhrverfahren
zeichnet sich durch einen Wust von Vorschriften aller Art
aus und kann nur noch vom Spezialisten verstanden wer-
den.

Dank größerer Zellulosebezüge aus Finnland konnten
Zusatzikontingente für die Ausfuhr nach diesem Lande
vereinbart werden. Unbegreiflicherweise wurde für die in
Finnland so überaus stark gefragten Gewebe nur ein un-
genügender Betrag zugestanden.

Auf den 1. Januar 1062 wurde die gesamte Einfuhr
schweizerischer Waren in Aegypten liberalisiert. Infolge
der hohen Preise sind die schweizerischen Käufe von
ägyptischer Baumwolle nur ungenügend groß, so daß für
die Bezahlung der schweizerischen Exporte nur geringe
Pfundbeträge zur Verfügung stehen. Diese Schwierig-
keiten könnten nur behoben werden, wenn die ägyp-
tischen Behörden den Baumwollpreis endlich freigeben
und Baumwollexporte zu niedrigeren Preisen als bisher
gestatten würden. ug.

Schweizerische Ausfuhr von Seiden-, Rayon- und Zell-
wollgeweben im Jahre 1951.

Totalausfuhr laut davon Ausfuhr im Transit-
Statistik desSpezialhandels eigenveredlungsverkehr

q 1000 Fr. q 1000 Fr.

1948 21 329 79 935 2197 8888
1949 27 419 83 690 1411 4553
1950 29 850 79 176 693 4637
1951 36 060 105 972 1127 7857
1. Quartal 11 261 31 059 343 2644
2. Quartal 9 793 28 394 363 2337
3. Quartal 7 946 23 567 227 1660
4. Quartal 7 060 22 953 193 1215

Der Rückgang der Ausfuhr setzte sich im Berichts-
quartal wiederum fort. In erster Linie war davon die Aus-
fuhr von Rayongeweben betroffen, die von 13,5 Millionen
Franken auf 12,7 Millionen Franken zurückging. An
Seidengeweben wurden im Berichtsquartal 5,7 Millio-
nen Franken exportiert, was 26% des gesamten Ausfuhr-
wertes entspricht.

Infolge der guten Ergebnisse der 1. Jahreshälfte liegt
jedoch die Gesamtausfuhr mit rund 106 Millionen Fran-

ken bedeutend über dem letztjährigen Resultat. Samt-
liehe Gewebekategorien hatten an dieser Zunahme
ungefähr gleichen Anteil. Die Exporte von Seidenge-
weben erreichten mit 26,2 Millionen Franken 25% der
Gesamtausfuhr, die Rayongewebe mit 54,6 Millionen
Franken 53% und die Zellwollgewebe mit 22,7 Millionen
Franken 227r. Die Ausfuhr von Tüchern der Zollposition
448 belief sich auf 2,1 Millionen Franken. Bei den Rayon-
geweben ist allerdings zu beachten, daß 3,9 Millionen
Franken auf die Ausfuhr von Geweben zu technischen
Zwecken entfielen, die nicht von den Seidenstoffwebe-
reien hergestellt werden.

Einer regeren Nachfrage erfreuten sich im Jahre 1951

vor allem die gefärbten Gewebe, die von 31,3 auf 50,2
Millionen Franken zunahmen. Demgegenüber ist die Zu-
nähme bei bedruckten Stoffen von 8,6 auf 9,8 Millionen
Franken nur bescheiden, weshalb nicht einmal das Er-
gebnis des Jahres 1949 erreicht wurde. Die Exporte von
Rohgeweben hielten sich gegenüber dem Vorjahr ge-
wichtsmäßig ungefähr auf gleicher Höhe, sofern die Aus-
fuhr von Cordgeweben nicht berücksichtigt wird.

In der Verteilung des Exportes von Seiden-, Rayon-
und Zellwollgeweben auf die einzelnen Absatzgebiete
zeigten sich im 4. Quartal 1951 bemerkenswerte Ver-
Schiebungen. Mit 3,5 Millionen Franken steht erstmals
Australien an der Spitze, gefolgt von Schweden, das
gegenüber dem Vorquartal einen Rückgang von 700 000
Franken aufweist. Der Niedergang unserer Gewebeaus-
fuhr nach Belgien war auch im Berichtsquartal unauf-
haltsam. Empfindliche Absatzeinbußen traten sodann im
Deutschlandgeschäft auf, wo durch die Inkraftsetzung
des neuen Zolltarifes am 1. Oktober 1951 die bereits
bestehenden Schwierigkeiten noch vermehrt wurden.

Ueberblickt man die Ergebnisse des ganzen Jahres
1951, so springt der Aufstieg Schwedens zum zweitwich-
tigsten Absatzgebiet in die Augen. Dank der weitgehen-
den Befreiung der Einfuhr von Textilien konnte der Ex-
port von Seiden-, Rayon- und Zellwollgeweben nach
diesem Lande von 2,6 Millionen Franken im Jahre 1950
auf 13 Millionen Franken im Berichtsjahre gesteigert
werden. Belgien vermochte seinen Platz als wichtigstes
Absatzgebiet unserer Gewebe mit 18,3 Millionen Franken
noch zu halten, doch beträgt die Einbuße gegenüber dem
Vorjahre 4,3 Millionen Franken. Die Krise des belgischen
Textilmarktes und die erhebliche ausländische Konkur-
renz finden in diesem Rückgang ihren Ausdruck. An
dritter Stelle ist mit 10,9 Millionen Franken Großbritan-
nien zu erwähnen, womit gegenüber dem Jahre 1950 nur
eine unbedeutende Ausfuhrsteigerung verzeichnet wird.
War in diesem Jahr der Absatz von Seiden-, Rayon- und
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